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§ 6 K-LPG

K-LPG - Karntner Landes-Pflanzenschutzmittelgesetz, K-LPG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.11.2025

(1) Unbeschadet der Arbeitnehmerschutzvorschriften muissen berufliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln und
Berater Uber eine Ausbildungsbescheinigung verfigen. Im Rahmen der schulischen oder beruflichen Ausbildung sowie
der Ausbildung an Hochschulen diurfen Pflanzenschutzmittel unter Aufsicht und Verantwortung eines sachkundigen
Verwenders verwendet werden. Ebenso dirfen Nutzlinge unter Aufsicht und Verantwortung eines sachkundigen
beruflichen Verwenders verwendet werden. Diese Anwender sind vor der ersten Verwendung gemaR § 5 Abs. 7 erster
Satz zu belehren.

(1a) Einer Ausbildungsbescheinigung gemadR Abs. 1 bedirfen nicht die Inhaber einer aufrechten
Ausbildungsbescheinigung nach den

a) pflanzenschutzmittelrechtlichen Bestimmungen anderer Bundeslander
und

b) Durchfihrungsbestimmungen zum Pflanzenschutzmittelgesetz 2011,

jeweils bis zum Ablauf ihrer Gultigkeit. Liegen Entziehungsgriinde gemal Abs. 10 vor, hat die Behdrde dem Inhaber flr
die Dauer der fehlenden Zuverlassigkeit die berufliche Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Karnten zu
untersagen.

(2) Die Ausbildungsbescheinigung ist einem Antragsteller von der Landesregierung auszustellen, der

a) Uber die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten verflgt
und

b) verlasslich ist.

(3) Als Nachweis der erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nach Abs. 2 lit. a gelten:

a) die Bestatigung Uber die Teilnahme an einem Ausbildungskurs gemal3 Abs. 6;

b) die Bestatigung Uber den Abschluss einer Ausbildung, die gemal3 Abs. 7 zweiter Satz oder 8 von der Kammer fur
Land- und Forstwirtschaft anerkannt wurde;

C) ein Zeugnis Uber eine in einem anderen Bundesland absolvierten Ausbildung nach den landesgesetzlichen
Ausfuihrungsbestimmungen zum Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, ein Zeugnis Uber eine Ausbildung nach den
Durchfihrungsbestimmungen zum Pflanzenschutzmittelgesetz 2011 oder eine Ausbildungsbescheinigung nach
den vor dem 1. Mai 2012 geltenden Karntner pflanzenschutzmittelrechtlichen Bestimmungen;
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d) die Gewerbeberechtigung fur das Gewerbe fiir die Schadlingsbekampfung oder
e) Zeugnisse Uber den erfolgreichen Abschluss

1. einer einschlagigen Berufsausbildung,

2. einer land- und forstwirtschaftlichen Fachschule,

3. einer hdheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalt

oder

4. eines einschlagigen Fachhochschul- oder
Universitatsstudiums,

sofern gemaR der Ausbildungsordnung, dem Lehr- oder dem Studienplan die Kenntnisse und Fertigkeiten gemal3 Abs.
6 zweiter Satz vermittelt werden.

(4) Als verlasslich nach Abs. 2 lit. b gilt eine Person nicht, sofern sie in den letzten finf Jahren

a) von einem ordentlichen Gericht wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das unter Gebrauch von
Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien, Pestiziden oder sonstigen giftigen Stoffen verlbt wurde, rechtskraftig
verurteilt worden ist, oder

b) mehr als einmal wegen Ubertretung dieses Gesetzes oder von pflanzenschutzmittel- oder chemikalienrechtlichen
Vorschriften bestraft wurde und der Ausschluss von der Ausstellung der Ausbildungsbescheinigung im Hinblick

auf die Auswirkungen der Verwaltungsibertretung nicht unverhaltnismagig ist.

(5) Dem Antrag auf erstmalige Ausstellung einer Ausbildungsbescheinigung (Abs. 2) sind der Nachweis Uber die
fachliche Eignung (Abs. 3) und Uber die Verlasslichkeit (Abs. 4) anzuschlielen. Zum Nachweis der Verlasslichkeit ist eine
schriftliche Erkldrung, dass kein Umstand nach Abs. 4 vorliegt, anzuschlielen. Bei jedem weiteren Antrag auf
Ausstellung oder Verlangerung einer Ausbildungsbescheinigung ist die Teilnahme an einem Fortbildungskurs
nachzuweisen.

(6) Der Ausbildungskurs gemal Abs. 3 lit. a ist von der Kammer fir Land- und Forstwirtschaft zu veranstalten. Er hat
die Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinne des Anhangs | der Richtlinie 2009/128/EG Uber einen Aktionsrahmen der
Gemeinschaft fur die nachhaltige Verwendung von Pestiziden unter Berlcksichtigung der chemikalienrechtlichen
Vorschriften zu vermitteln.

(7) Die Dauer der Ausbildungskurse gemafd Abs. 6 hat mindestens 20 Stunden zu betragen. Der Lehrplan bedarf der
Genehmigung durch die Landesregierung. Die Landesregierung kann mit Verordnung festlegen, inwieweit
Ausbildungsnachweise, soweit sie diesem Gesetz entsprechen, als gleichwertig mit der Ausbildung gemal Abs. 6
gelten. Vor Erlassung der Verordnung sind die Kammer fir Land- und Forstwirtschaft und die Landarbeiterkammer zu
horen.

(8) Fur die Anerkennung der Ausbildungen gemald Abs. 2 lit. b im Sinne des8 1 Abs. 2und 3 des Karntner
Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes (K-BQAG) gelten die Bestimmungen des K-BQAG mit der Mal3gabe, dass
die Ausbildung gemal3 Abs. 2 lit. a als Befahigungsnachweis gemal? § 3 Abs. 1 lit. a K-BQAG gilt.

(9) Die erstmalige Ausbildungsbescheinigung (Abs. 2) wird auf die Dauer von sechs Jahren ausgestellt. Die
Ausbildungsbescheinigung verlangert sich um weitere sechs Jahre, wenn die Teilnahme an einem Fortbildungskurs im
Ausmaf’ von mindestens flinf Stunden nachgewiesen wird, der nicht mehr als vier Jahre vor Ablauf der Gultigkeit der
Ausbildungsbescheinigung absolviert worden ist. Der Fortbildungskurs ist von der Kammer fir Land- und
Forstwirtschaft zu veranstalten und hat insbesondere die fur die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
erforderlichen neuen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Die Abs. 6 bis 8 gelten sinngemal3 fur
Fortbildungskurse.
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(9a) Nach Ablauf der Gultigkeit einer Ausbildungsbescheinigung ist die Ausbildungsbescheinigung auf Antrag auf die
Dauer von sechs Jahren neu auszustellen, wenn die Teilnahme an einem Fortbildungskurs im Ausmal von mindestens

funf Stunden nachgewiesen wird, der nicht mehr als zwei Jahre vor Antragstellung absolviert worden ist.

(10) Die Landesregierung hat die Ausbildungsbescheinigung mit Bescheid zu entziehen, wenn die Voraussetzungen fur
ihre Ausstellung (Abs. 2) nicht mehr gegeben sind. Entzogene Ausbildungsbescheinigungen sind der Behorde
zuruickzustellen.

(11) Die Landesregierung kann die Zustandigkeit zur Ausstellung der Ausbildungsbescheinigung durch Verordnung an
die Bezirksverwaltungsbehorden oder die Kammer fir Land- und Forstwirtschaft Gbertragen, wenn dies im Interesse
der Einfachheit, ZweckmaRigkeit oder Sparsamkeit der Verwaltung gelegen ist. Wird die Ausstellung der
Ausbildungsbescheinigung den Bezirksverwaltungsbehdrden Ubertragen, obliegt diesen auch die Entziehung gemald
Abs. 10.

(12) Die Kammer fur Land- und Forstwirtschaft hat fur die Durchfihrung von Ausbildungs- und Fortbildungskursen ein
kostendeckendes Entgelt einzuheben. Wurde die Zustandigkeit zur Ausstellung der Ausbildungsbescheinigung durch
Verordnung an die Kammer Ubertragen, hat das Land der Kammer einen Betrag zur Verflugung zu stellen, der dem

Aufkommen an der Landesverwaltungsabgabe flr das Ausstellen der Ausbildungsbescheinigungen entspricht.

In Kraft seit 18.10.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 6 K-LPG
	K-LPG - Kärntner Landes-Pflanzenschutzmittelgesetz, K-LPG


